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Empfehlung fur Richtlinien fur Verlegung und Betrieb

von Leitungen im Bereich von Hochwasserschutzanlagen

Kustenaussctiu£ Nord- und Ostsee, Arbeitsgruppe „Versorgungsleitungen im Bereich

von Hochwasserschutzanlagen"

Summary

Pipe lines and cables in earth ditees were ttic reason diat dming the 0277 heavy stoym surge

09 Febi·Bary 1962 damages on dikes originated from rveve action or gere widened. To prevent

snd, damages in the f*twre regwlations bad to be set ap to the subiect of proper installation

of pipe lines transporting rgater, oil, gas, and electric and telephone cables cyossing dikes buili

of 241.tb or solid matter. Administrative directions and technical instructions f07 planing, design,

construction, and operation of pipe lines and cables are fixed in this 7ecommendations worked

0*t by a committee of experts of the „Kidstenaussdii*B Nord- und Ostsee"
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4.2.3 Kunststoffrohre
.

4.3 Dichtungen zwischen Transport- und Schuzzrohr

4.4 Manschetten (Dichrungsschurzen)

Anhang: Deichgesetzliche Nachweise

Vorbemerkungl)

Leitungen in Erddeichen waren in der Februarsturmflut 1962 mehrfach die Ursache dafiir,

daE Schiden an Deichen entstanden oder sich ausweiteten. Aufgrabungen zur Verlegung von

Leitungen und Durchsickerung des sie umgebenden Bodens bilden nach den damaligen Beob-

achtungen Gefahren, denen es durch die Beachtung technischer Regeln fur Bau und Betrieb von

Leitungen zu begegnen gilt, sofern es sich nicht iiberhaupt vermeiden ldEt, Leitungen innerhalb

des Bereiches vorhandener oder geplanter Hochwasserschutzanlagen zu verlegen.
Aus der Forderung, kiinftig derartige Gefahren zu vermindern und Schhrden m8glictist zu

vermeiden, entstand die Notwendigkeit, „Richtlinien fur Verlegung und Betrieb von Leitungen
im Bereich von Hochwasserschutzanlagen" aufzustellen. Sie wurde noch verst rkt durch den

in den lerzten Jahren einsetzenden Bau von zahlreichen Flussigkeits- und Gasleitungen mit

grolem Durchmesser, welche die Hochwasserschutzanlagen an der Kiiste und den Tideflassen

kreuzen. Als Transportleitungen fur die ubergebiettiche Versorgung beruhren diese haufig
mehrere Kustenl nder.

Auf das jeweilige Landesrecht der Kustenlinder Bremen, Hamburg, Niedersachsen und

Schleswig-Holstein ist im Teil A „Allgemeine Bestimmungen" hingewiesen. Im Teil B „Tech-

nische Bestimmungen" sind die technisclie Gestaltung und die Siclierheirsanforderungen fur Lei-

tungen in Hochwasserschutzanlagen behandelt.

A. Allgemeine Bestimmungen

Leitungen in Hochwasserschutzanlagen k6nnen nur aus unabdingbaren versorgungstech-
nisctien Grunden gestattet werden ; wirtschaftliche Gesichtspunkte allein rechtfertigen nicht die

Verlegung von Leitungen in Hochwassersctiutzanlagen.
Die Richtlinien sind zu beachten, wean im Bereich einer Hochwasserschutzantage der

Hauptdeichlinie Leitungen zu verlegen, zu betreiben, zu unterhalten, zu erneuern, zu verEndern

oder zu beseitigen sind. In Planfeststellungsverfaliren und bei deichrechtlichen Genehmigungen
sind diese Richtlinien nach MaBgabe der geltenden Rechtsvorschriften und -grundslitze zu

berticksidltigen.

1) Fur die Bearbeitung der nachstelienden Er,ipfehlungen, die von den jeweiligen Landesbeliiir-
den als Richrlinien eingefuhrt werden sollen, wurde vom „Kustenausscliuh Nord- und Ostsee" ein
Arbeitskreis berufen, dem angeh6rten:

Baudirektor KRAMER

(Leiter des Arbeitskreises) Aurich

Baudirektor Ki}BLER Hamburg

Regierungsdirektor a. D.

Dr.-Ing. LUDERS Hannover

Dipl.-Ing. METZLER Hamburg

Dipl.-Ing. PETERSOHN Aurich

Regierungsbaudirektor

Dr.-Ing. RODLOFF Kiet

Baudirektor TRAEGER Bremen

Allen Dienststellen, Verblinden und Firmen, die durch Beratung und Scellungnahme den Arbeits-
kreis untersrutzt und gef6rdert haben, sei an dieser Srelle gedankt.
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Bei Hochwasserschutzantagen, die nicht Hauptdeiche sind (2. Deidilinie), kdnnen gerin-

gere, als in diesen Richtlinien enthaltene, Anforderungen gestellt werden.

1. Begriffsbestimmungen

1.1 Hochwasserschutzanlage

Der Begriff „Hochwasserschutzanlage" mit iliren Bestandreilen und ihrem Zubehbr richter

sich nach dem jeweiligen Landesrecht (1)2), (2), (3), (4).

1.2 Leitung

Unter dem Begriff „L eitung" werden hier Rohrleitungen fur feste, flussige und gas-

f6rmige Stoffe sowie Kabel einschl. der Schuzzrohre und aller zugeh6rigen Teile und Anlagen

im Bereich der Hochwasserschutzanlagen verstanden (5).

2. Deichrechtliche Genehmigung

2.1 Allgemeines

Fiir jede im Bereich einer Hochwasserschutzanlage zu verlegende, zu erneuernde, zu ver-

Indernde oder zu beseitigende Leitung ist eine deichrechtliche Genehmigung erfordertich, Sie

beinhaltet die bauliche Gestaltung, die Bauausfulirung und die Betriebsweise mit allen kenn-

zeichnenden Daten.

Die Genehmigung wird gemifi den landesgesetzlichen ]Bestimmungen und unter Beriick-

sichtigung dieser Richtlinien erteilt (6), (7), (8), (9). Ein Planfeststellungsbescheid ersetzt gegebe-

nenfalls die Genehmigung.

2.2 Genehmigungsbeh8rden

Land Bremen:

Land Hamburg:
Land Niedersachsen:

Land Schleswig-Holstein:

Die Wasserbeh6rde

Die Banbeh6rde

Der Regierungs- bzw. Verwaltungsprdsident

Der Landrat als DeichbelldD:le

2.3 Unterlagen fiir den Genehmigungsantrag

Dem Antrag sind beizufiigen:

a) Erliuterungsbericht mit Bauzeirenplan. (Beim Aufstellen des Bauzeirenplans ist eine angemes-

sene Zeit fur auBerordentliche Erschwernisse ]linzuzurechnen.)

b) Obersiditsplan.

c) Lageplan der Leitung im Bereich der Hochwasserschutzanlage.

2) S· Anhang: Deichgesetzliche Nachweise.
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d) Ausfuhrungszeichnungen mir Hahenangaben - auf NN bezogen -, aus denen alle rechnischen

Einzelheiten (vgl. Teil B) und der Quersdinitt der Hochwassersdiutzantage hervorgehen.

e) Berechnungen im notwendigen Umfang.

f) Weitere Unterlagen auf Anforderung der Genehmigungsbeh6rde.

2.4 Allgemeine Auflagen und Bedingungen

Mit den Bauarbeiten im Bereich der Hochwasserschutzanlagen darf erst begonnen werden,

wenn der Genellmigungsbescheid oder der sonstige Gestattungsakt unanfechtbar oder fur sofort

vollziehbar erkl rt worden ist.

Fiir die Erfullung der geforderten Auflagen kann von der Genehmigungsbeh6rde die

Leistung einer Sicherheit nach den Vorschriften des BGB verlangt werden. Die Sicherheirs-

leistung wird nach Abnahme der Bauarbeiten bzw. nach Ende der Gewhhrleistungsfrist auf

Antrag des Genelimigungsinhabers freigegeben.

Auller den in der Genehmigung enthaltenen Auflagen und Bedingungen sind beim Bau

von Leitungen im Bereich einer Hochwasserschutzanlage besonders auch die in den Bau-

ordnungen der Linder - soweit zutreffend - enthaltenen allgemeinen Anforderungen zu

beachten.

Die privatrechtlichen Verhilmisse bleiben durch die Genehmigung oder den sonstigen

Gestattungsakt unberiihrt.

Simtliche beim Bau von Leitungen verwendeten Hilfseinrichtungen, wie Baugruben-

umschlieBungen (Spundwinde), Schalungselemente, Rohrleitungen (zur Wasserhaltung) usw.,

durfen nicht im Bereich der Hochwasserschutzanlage verbleiben, sofern das im Genehmigungs-
bescheid nicht ausdrucklich gestatter oder verlangt ist.

Von der Genelimigung darf nicht abgewichen werden; Anderungen bedurfen einer erneu-

ten Genehmigung (siehe Teil A, 2.1).

Wenn der Hochwasserschutz es erfordert, mlissen Leitungen geiindert, auBer Betrieb

gesetzr und ganz oder reilweise beseitigt werden. Entstehende Kosten gehen zu Lasten des

Genehmigungsinhabers (10).

3. Bauausfuhrung

3.1 Bauzeit

Bauarbeiten im Bereich von Hochwasserschutzanlagen diirfen nicht vor dem 15. April

begonnen werden und mussen grundsitzlidi bis zum 31. August desselben Jahres beendet sein.

Der Baubeginn muli der in der Genehmigung genannten Stelle, die in der Regel auch die

Banarbeiten uberwacht, mindestens 14 Tage vorher schri lich angezeigt werden (11).

3.2 Bedingungen

Der Genehmigungsinhaber hat vor Baubeginn die Leitungstrasse artlich abzustecken und

von der bauaufsichisfuhrenden Stelle abnehmen zu lessen. Ferner hat der Genehmigungs-
inhaber, wenn in der Genehmigung gefordert, einen auf NN bezogenen Hdhenbolzen zu setzen.

Abstecklinie und Hahenbolzen sind auch whhrend der Bauzeit zu erhalten und gegen Ver-
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schiebung zu sichern. Die Linienfuhrung ist vom Genehmigungsinhaber nach Beendigung der

Bauarbeiten im Einvernehmen mit der Genehmigungsbeh6rde dauerhaft zu vermarken.

Der Genehmigungsinhaber hat dafur zu sorgen, daB alle sich auf das Bauvorhaben bezie-

henden Genehmigungsunterlagen (beglaubigre Mehrfertigungen) und evd. Arbeitsanweisungen

auf der Baustelle vorhanden sind. Ein Bautagebuch muB ordnungsgemb:E gefiihrt werden.

Unal,hingig von etwaigen Weisungen der Genehmigungsbehurde hat der Genehmigungs-

inhaber w3hrend der Bauzeit alle Ma£nahmen zu treffen, um den Baustellenbereich gegen

Hochwasser zu schiitzen. Ist die Deichsicherheit durch erhdhte Wasserstiinde wihrend der

Bauzeit gefiihrdet, haben der Genelimigungsinhaber und der Bauausfuhrende zur Deichvertei-

digung fiir den Bereich der Baustelle bereitzustehen.

In allen Fragen der Deichsicherheit mussen besonders die Weisungen der Genehmigungs-

behdrde oder des von ihr mit der Oberwachung Beauftragren befolgt werden.

Die Genehmigungsbeh6rde kann nach Ma£gabe der geltenden Rechtsvorschriften und

Rechtsgrundsitze audl nachtriglich zushtzliche Auflagen festsetzen, um Gefahren fur die

Deidisicherheit zu vermeiden.

4. Bauabnahmeund Inbetriebnahme

lede Leitung und die damit zusammenhtngenden Bauarbeiten mussen beh6rdlich und

- soweit erforderlich - durch andere zusr ndige Stellen (TUV u. A) abgenommen werden, und

zwar jeweils zu einem Zeitpunkt, der eine einwandfreie technische Beurteilung erm8glicht (11).

Bei der Abnahme des gesamten Bauvorhabens sind - sofern gefordert - vom Genehmi-

gungsiniaber die Priifungszeugnisse einzelner Bauteile vorzulegen.

Zu priifen sind besonders

a) die Umhallung von Stahlroliren vor dem Einbau der Rohre auf einwandfreien Zustaiid mk

einem elektrischen Hochspannungs-Isolations-Prufgerlit bei einer Spannung von mindestens

20 kV oder mit einem gleichwertigen Prufverfahren,

b) die Wirksamkeit eines kathodischen Korrosionsschutzes durdi einen Sachverstindigen (z. B.

TOV),

c) samdiche bei der Verlegung von Smhlrohren anfallenden SchweiEnlihte (Durchstrablung,

Durchschallung o. 4.) und

d) die Dichrigkeit und Festigkeit einer Rohrleitung mittels einer Druckprobe.

Von jeder Abnahme ist eine Niedersdirift zu fertigen und vom Genehmigungsinhaber gegen-

zuzeiclmen.

Der Genehmigungsbeh6rde sind vom Genelimigungsinhaber Bestandspune zu ubergeben.

Auch vorher genehmigte Abweighungen von der Materialart und -gate, den Wanddicken, dem

duBeren und inneren Durchmesser, dem Nenndruck, dem Priifdruck, dem Korrosionsschutz usw.

mussen angegeben werden.

Bei der Abnahme festgestellte Mingel miissen unverziigich beseitigt werden.

Grunddtzlich diirfen nur endgultig abgenommene Antagen in Betrieb genommen werden.

5. Gewdihrleistung

Der ordnungsgemifie Zustand der Hochwasserschutzanlage (Deich) ist bis zwei Jahre nach·

der Abnahme vom Genelimigungsinhaber zu gewihrleisten. Nachbesserungen mussen - notfalls

audi wiederholt - auf Anforderung der Genehmigungsbeh8rde unverzuglich vorgenommen

werden (Sicherheitsleistung siehe Teil A, 2.4).
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6. Betriebsuberwachung

Der Genehmigungsinhaber hat seine Anlagen stats im genehmigren Zustand zu erhalten.

Die Funlitionsfiihigkeit ist auf Anforderung jederzeit nachzuweisen.

Der Genehmigungsinhaber hat Mingel und Schiden an seiner Anlage sofort abzusidiern,

der Genehmigungsbeh8rde unverzuglich anzuzeigen und nach Abstimmung mit der Genehmi-

gungsbehdrde ohne Verzug zu beseitigen. Andernfalls kdnnen sie nach MaEgabe der Rechts-

vorschriften durch Ersatzvornahme belioben werden.

Der Genehmigungsinhaber mul bei der Abnahme angeben, wie und durch wen die Leitung

kurzfristig abgesperrt bzw. stromlos gemacht werden kann; Verinderungen sind umgehend

mitzuteilen.

Die Wirksamheit des kathodischen Korrosionsschutzes von Leitungen aus Stahl ist min-

destens jihrlicli zu prlifen (Messung des Rollr-Boden-Potentials).

7. Autierbetriebsetzung

Der Genehmigungsinhaber hat die vollstindige oder teilweise Stillegung einer Leitung

der Genehmigungsbehdrde innerhalb eines Monates mitzuteilen.

Wird die Genelimigung widermfen, kann die Genehmigungsbeh6rde unter Auflagen for-

dern, da£ die Leitung innerhalb einer angemessenen Frist vollstindig oder teilweise beseitigt

und/oder anders ein ordnungsgem*Ber Zustand der Hochwasserschutzanlage wiederhergestelit

wird (12).

B. Technische Bestimmungen

1. Linienfulirung von Leitungen in Hochwasserschutzanlagen

1.1 Linienfiihrung im Grundrifi

Leitungen durfen innerlialb der Grenzen von Hochwasserschutzanlagen grundsiitzlich nicht

parallel zu diesen verlegr werden. Ist ein Kreuzen der Hochwasserschutzanlage Unvermeidbar,

miissen die Leitungen mdglichst rechtwinklig zu deren Achse liegen.

Leitungsnetze vor und hinter der Hochwasserschutzanlage sind voneinander getrenni

anzuordnen und nur dort zu verbinden, wo es unbedingr norwendig ist. Das Zusammenlegen

verschiedenartiger Leitungen (Sammelkan :le) kann verlangt werden (siehe Teil B, 3.2).

Innerhalb des Deichk8rpers sind bei Leitungen folgende lichte Mindestabst nde unter-

einander einzuhalten:

0,2 m bei Kabelleitungen bis 100 mm Durchmesser

1,0 m bei Leitungen mit einem Durchmesser bis 300 mm

2,0 m bei Leitungen mit einem Durchmesser uber 300 mm

Diese Abstinde gelten nicht fur Leitungen oberhalb des Deichkiirpers und in Sammel-

kanilen.

15,0 m sind als Mindestabstand der Leitungen zu Anlagen in der Hochwasserschutzanlage

(Siele, Sdidpfwerk u. i.) einzuhalten.

Die Untergrundverhdltnisse, besonders die Setzungsempfindlichkeit einei- Bodenschichtung,

k6nnen zu einer Abweichung von der geplanten Trasse zwingen.
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1.2 Linienfiihrung im Querschnitt

Leitungen kdnnen oberhalb (Abb. 1) oder innerhalb des Deichkdrpers (Abb. 2) octet im

Deichuntergrund angeordnet werden (Abb. 3). Im Einzelfall ist zu prufen, welche Art der

Leitungsfuhrung zweckmiBig ist. Dabei sind die Untergrundverhiltnisse, die Art der Leitung,

des Ffirdergutes und der Hochwasserschutzantage zu beracksichtigen.

-14-
A bb. 1 Abb. 2

Abb. 3

1*=.....*.=1,20
t/AC *V/4 Y-/4//4Y/,e,//4'WAY/4 4

i--

5 9..

Abb. 4

- -4- -.2- f--Kle; 2tt

:.-
-

C.0 * *14'
Sond

Abb. 5 Abb. 6

Abb. 1-6. Schematische Darstellung der Lage von Leitungen

2. Sicherheitsanforderungen und Bemessung

2.1 Sicherheitsanforderungen

Die Rohrlingen sind so zu w hlen, daE im Kreuzungsbereich mi glicbst wenige Verbin-

dungen notwendig sind; diese durfen nicht zu eiiler Scliwichung der Leitung fuhren. Dich-

magen miissen alterungsbestindig sein. Leitungen sind korrosionsfest zu gestalten.

Leitungen oberhalb des Deichki rpers sind zu dessen Schutz gegen Schiden durch Austreten

von Gas oder Flussigkeiten aus der Leitung auf einer ausreichend breiten und dicken Dichrung

zu verlegen (Abb. 5). Dafur geeignet sind: Verbundpflaster mit piastischem Fugenvergug,

Asplialtbezondecke o. d. Die Erduberdeckung einer derarrigen Leitung ist mit einer Neigung

von 1 : 20 an das Deichprofil anzugleichen (Abb. 5).

, \

7 1

E 1

I
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Leitungen innerhalb des Deichktirpers durfen aus Griinden der Deidisicherlieit nur bis zu

einem Durchmesser von 150 mm zugelassen werden, miissen mindestens 1,0 m Oberdeckung

aufweisen und bei Deichen mit Sandkern stets unterhalb der Abdeckung verlaufen. Noch tiefer

durfen sie jedoch nur verleg[ werden, wenn es aus anderen Griinden (z. B. Frostsicherheit)

zwingend notwendig ist (Abb. 6). Die Leitungen miissen geniigend flexibel sein, um Bewegun-

gen des Deichk6rpers folgen zu kannen. Sie sollen im Bereich der Hochwasserschutzanlage aus

einem Stuck bestehen. Wenn auf ein Schutzrolir verzichtet wird, ist die Wandsdrke der Rohr-

leitung zu erhtllien (siehe Teil B, 2.2).

Im Deichuntergrund sind die Leitungen in Schutzrohren zu verlegen; dadurch wird im

allgemeinen ein Auswediseln der Transportrohre und Kabel ohne Beeintrichtigung der Deich-

sicherheit int;glicli. Schutzrolire bieten bei Undichtigkeiten des Transportrohres Sicherheit gegen

Eindringen des 178rdergutes in den Deichkarper.

2.2 Bemessung

Leitungen in Hochwasserschutzanlagen sind so auszubilden, dab sie Erd- und Wasser-

druck, Verkehrslasten, Krafte infolge von Bodenbewegungen und Auftrieb sowie den ungun-

stigsten Innendruck nach den fur die anschlieBenden Strecken geltenden Bestimmungen und

Vorsdiriften schadlos aufnelimen k6nnen.

Die Sicherlieit des Leitungsteiles innerhalb der Grenzen einer Hochwasserschutzantage ist

gegentiber den anschlieBenden Leitungsstrecken um mindestens 25 0/0 zu erhdhen.

Bei Flussigkeitsleitungen ist die Sicherheit gegen DruckstoBbelastung nadlzuweisen.

Bestehen Unsicherheiten Bber die Grdie entlastender Annahmen, so sind diese bei der

Bemessung unberticksichtigt zu lassen.

3. Bauliche Grundsitze und konstruktive Gestaltung

3.1 Allgemeines

Zur Oberwachung der Dichtigkeit von Leitungen mit Schutzrohr sind binnendeichs grund-

satzlich Schachte anzuordnen (ausgenommen Gasleitungen). Wenii Schtchte fehlen, sind Stand-

rollre zur Abfuhrung austretenden Filrdergutes vorzusehen, die 1,0 m iiber Gele nde enden.

Um wassergef hrdende Medien schadlos abzuleiten, sind SondermaBnahmen erforderlicli.

Die Dichtigkeit des Schutzrolires mug prufbar sein; von auften eingedrungenes Wasser

muB ohne Schwierigkeiten festgestellt werden k6nnen.

Bei Flussigkeits- und Gasleitungen sind binnen- und erforderlichenfalls auch au£endeichs

Absperrorgane anzuordnen.

An Leitungen im Deichuntergrund sind zur Verlangerung des Sickerweges grundsitzlich

Manschetten anzubringen (Abb. 4).

3.2 Einbau von Schutzrohren und Sammelkanalen

Erddeiche durfen wegen der Gefahr der Hohlraumbildung auf keinen Fall durchbohrt

werden. Auch SroBbohrverfahren sind unzulissig.

Beim Durchpressen ist Hohiraumbildung durch besondere Sorgfalt zo vermeiden. Der Bo-

den darf nur jeweils bis 1,0 m hinter der Prelischneide entfernt werden. Die Pre£baugrube ist

grunds :tzlich binnendeichs anzuordnen.
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Bei einer Leitung im Deichuntergrund ist das Schutzrohr mit einem Gefalle von minda-

stens 50/on nach binnendeichs zu verlegen (Abb. 4). Schutzrohre sind auch auEerhalb der Hoch-

wasserschutzanlage in einem bestimmren Bereich fortzufuhren, der im Einzelfall von der Ge-

nelimigungsbehlirde festgelegt wird.

Die Schutzrohre sind wie die Transportrolire zu bemessen (siehe Teil B, 2.2).

Sollen mehrere (auch verschiedenarrige) Leitungen in nicht allzu gro£em Abstand von-

einander die Hochwassersdiutzanlage kreuzen, kann die Genehmigungsbel rde die Zusammen-

legung in einem Sammelkanal anordrten. Vom Antragsteller sind ausreichende Reserven vor-

zusehen.

3.3 Manschetten (Dichtungsscharzen)

Zur Verlingerung des Sickerweges sind senkreclit zu den Schutzrohren Manschetten anzu-

bringen. Sie miissen ausreichend groB sein und wasserdicht am Schutzrohr anliegen.

Ist mit gr6Beren unterschiedlichen Bewegungen zu rechnen, muE die Verbindung flexibel

ausgebildet werden.

3.4 Dichtungen zwischen Transport- und Schutzrohr

Das Schutzrohr ist auBendeichs so gegen das Transportrohr zu dichten, daE

a) bei einem Wasserdruck von 10 m Wassersirle kein AuBenwasser in das Schutzrohr eindringt,

b) der gr6£te Betriebsdruck des Transportrohres aufgenommen werden kann,

c) Transport- und Schutzrohr sich den Verinderungen des Untergrundes anpassen kannen, ohne

da£ die Dictitung durchl ssig wird und

d) Transportrohre und Kabel ohne Verdnderungen am Schutzrohr ausgewediselt werden l nnen.

Binnendeichs ist bei Flussigkeits- und Gasleitungen eine Vorrichtung anzubringen, durch

die das bei Leckage des Transportrohres ins Schutzrohr eingedrungene Medium schadlos aus-

treten kann (siehe Teil B, 3.1). Das gleiche gilt fiir simdiche Leitungen bei Leckage des Schutz-

rohres.

Das Ende des Schutzrohres muB fur Prtifungszwecke abdichtbar sein, sofern es nicht schon

fur die stindige Leitungsuberwachung in gleicher Weise benutzt wird.

3.5 Schichte

Bei Scllichten ist sicherzustellen, daE des evtl. eingedrungene Medium festgestellt und

schadlos abgeleitet wird.

In Scdchten von Leitungen fur wassergefihrdende Flussigkeiten ist zusitzlich eine Alarm-

antage erforderlich, die das Austreten des F8rdergutes mel(let.

Sind Schachte besondereii Belastungen ausgesetzt, so sind Festigkeit und Standsicherheit

nachzuweisen. Dabei sind Lingeninderungen und Verdrehung der Leitungen zu berucksichtigen.

Schachte mussen wasserdicht und frostbestindig sein.

3.6 Absperrorgane

Bei Flussigkeits- und Gasleitungen sind binnendeichs und erforderlichenfalls auch auKen-

deichs Absperrorgane vorzosehen. Diese sollen etwa 10 m bis 50 m von der Grenze der Hoch-

wasserschutzanlage entfernt liegen.

70

Die Küste, 20 (1970), 62-72



Sowohl motorisch betriebene als auch von Hand zu bedienende Absperrorgane sind durch

sorgfdltige Wartung sters voll funitionstuditig zu halten. Dazu kijnnen probeliiufe in regel-

mREigen Abstinden von der Genehmigungsbel 5rde angeordner werden. Die Lage der Ab-

sperrorgane ist oberirdisch kenntlich zu machen. Eine Bedienung durch Unbefugte ist mittels

entsprechender Vorkehrungen zu verhindern.

4. Werkstoffe

4.1 Allgemeines

Fur alle Einbauteile durfen nur Stoffe verwendet werden, die nach amtlicher Priifung zu-

gelassen sind oder fur die eine ausreichende Erprobung nachgewiesen werden kann.

Betonfertigteile miissen ein anerkanntes Gfitezeiclien tragen.

Fur niclit korrosionsbestdndige Tdie in ein einwandfreier Schue vorzusehen und nach-

zuweisen.

Als Transport. und Schutzrohre ki nnen Stahlrohre, duktile Guirohre, Stahlbetonrohre

und Kunststoffrohre verwen(let werden. Die Genehmigungsbeh8rde kann die Verwendung

anderer geeigneter Materialien zulassen.

4.2 Rohre

4.2.1 Stahlrohre und duktile Gufrohre

Stahlrohre und duktile Guirohre sind von autien und nfitigenfalls von innen einwandfrei

und auf Dauer gegen Korrosion zu schutzen.

Die Genehmigungsbehdrde behllt sich vor, besondere SchutzmaBnahmen und im Einzelfall

eine Stahlsorte oder -giite vorzuschreiben.

4.2.2 Stahlbetanrohre

Die Herstellerfirmen massen der Gutelberwachung unterliegen.

Der Beton muB bestindig gegen aggressives Wasser sein. Ungeachtet dessen sind Stahl-

betonrohre bei der Verwendung in aggressiven Biiden oder WKssern zusitzlich zu schutzen.

Die Zabl der SteiBe (Muffen) ist auf ein Minimum zu beschrinken. Die Baulinge des Ein-

zelrohres soll mindestens 3,0 m betragen.

4.2.3 Kunststoffrohre

Kunstsroffrohre mussen bestindig gegen Akerung, unzulassige Verformung und Versprii-

dung sein. Sie miissen widerstandsfahig gegen aggressive B6den und Wisser sein sowie gegen

Beschddigung durch Nagetiere und Zersetzung durch Mikroorganismen.

Die Eignung eines bestimmten Materials ist im Einzelfall zu priifen (PEh oder gleich-

wertiges).
Die M6glichkeit groiler Baulangen ist voll auszunurzen.
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4.3 Dichtungen zwischen Transport- und Schutzrohr

Dichtungen haben den Anforderungen gemii£ Teil B 3.4 zu genagen und auherdem fol-

gende Eigenschaften aufzuweisen:

Elastizitit in Quer- und L ngsrichtung zur Vermeidung von Rissen bei Rohrbewegungen

sowie Dauerbestdndigkeit auch bei aggressiven Baden und Wassern.

Die Funktion und Eignung der gew hlten Dichtung ist sorgfilrig zu priifen.

4.4 Manschetten (Dichtungsschurzen)

Das Material muB bestlindig sein, um eine dauernde Wirkung zu erhalten. Geeigner als

Manschetten sind Scheiben aus Stahl, Beton oder Kunstsroff oder Dichtungsschlirzen aus Asphalt,
Klei oder Ton.

Anhang

Deichgesetzliche Nachweise

(1) Bremen

(2) Hamburg

(3) Niedersaclism

(4) Schleswig-Holstein

(5) Niedersacbsen

(6) Bremen

(7) Hamburg

(8) Niedersacbsen

(9) Schleswig-Holstein

(10) Niedersadisen

(11) Hamburg

(12) Niedersadisen

55 106 bis 112 BrWG

§ 3a HWaG

§§ 2 bis 4, 23, 28, 29 NDG

§§ 2 und 3 LVO Bber Deiche

§ 14 Abs. 1 Satz 1 NDG

§ 109 BrWG

§5 42,49,55 HwaG

§ 15 NDG

§6 Abs. 4 LVO iiber Deiche

§§ 4, 14, 15 NDG

§ 65 HWaG

§ 14 Abs. 3-5, § 15 Abs. 3 NDG
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